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Der schweizerische Republikaner
herausgeg eben!

von Escher und Usteri
Mitglieder« der gestzgeöenden Räthe der helvetische« Republik.

Band II. N". I.XXXV. Lnzern, den 2. März 1799.

Gesezgeb un g.
Grosser Rath, i. Hornnng.

(Fortsetzung.)
22) Für eine jede Verrichtung, welche ein Wen

bel in bürgerlichen Rechtssachen der eint- oder andern
Parthei anlegt, so wie für das Zeugnis?, welches er
schriftlich darüber ausstillen muß, soll ihm von der
Parthei, die ihm die Verrichtung bestellt hat, bezahlt
werden;

Wenn die Verrichtung an dem Wohnort des
Weibels geschieht, z Batzen.

Wenn er die Verrichtung ausserhalb seinem Wohn
vrt machen muß, 6 Batzen.

23) Der Weibel soll kein mehrers für eine solche

Verrichtung fodern können, wenn gleich eine Vorla-
dung für mchreremale zusammengcschieht, oder wann
sie rogatorisch ist, oder wenn eine Rechtsverkehr an
mehrere Personen zugleich gerichtet -st, aber nur einer
einzigen angelegt ed-r verrichtet wird.

24) DerWechel behaltet diese Verrichkungsgebühr
zu seiner Entschädigung.

III. Titel.
Gerichtsgebüyren vor den Distriktsge-

richten.
25) Bei jeder Erscheinung, wenn das Anbringen

der Partheien nicht nieö rgeschr-eben wird, solle jede
Parthei, st«ut der bivher-gni Emoluments sûr den
Richter und Schreiber, m die Genchtskasse bezahlen
5 Batzen.

Ferner soll jede Parthei dem Weibe! für seine
Abwart erlegen 1 1/2 Batzen.

26) Wenn das M'nagen der Parthes n, es mag
kurz oder weikläufi- seyn, medcrqeschneb n wird, so

soll jede Parthei bei der Erscheinung vor dem Di-
sirttlsg richt, statt der vormaligen Emoiumenle für
Richter und Schreiber, in die Gerichtskasse bezahlen
io Batzen.

Dem Weibel für feine Anwesenheit s Batzen.
27, Von keiner Parthei soll cm mchreres, das

nicht ausdrüklich in diesem Geftz bestimmt ist, gefo.
dert werden; fty es für Kundschaft zu Beksnntniß,

Beweislegung, Eidesleistung, Rechtsruf des Weibels
vor eurem Rechtszug, oder welcherlei besondere Ver-
Handlung es immer seyn mag, die bei der Erscheinung
vor dem Gericht vorgenommen wird, indem durch die
oben festgcsezten Gebühren für die Erscheinung, jede
Parthei ohne weiteres Emolument berechtiget ist, die
Vorkehr vor dem Gericht zu machen, welche ihr Recht
erheischen mag.

28) Der Weibel kann die Gebühr für seine Ab,
wart vor dem Gericht als Entschädigung selbst beziehen.

2y) Von einer jeden Person, die in der Wichtig,
keit des Eides unterwiesen wird, gebührt dem Pfarrer
für die knkcrweisung und das schriftlich darüber aus,
zustellende Zeugniß Batzen.

Zo) Wenn eine Parthei ein Urtheil oder Spruch
des Bezirksgerichtes writers ziehen will, so soll sie
für die Gestaltung oder den Abschlag der verlangten
Weitersziehung, und die Einschreibung derselben, in
die Gerichtskasse bezablcn 10 Batzen.

Zi) Wenn das Bezirksgericht in» Verlauf eines
bürgerlichen Rechtsstreites einen Augenschein an Ort
und Stelle des streitigen Gegenstandes abhalten muß,
so gebührt den 3 R-chtern, dem Schreiber und Weibel,
welche den Augenschein einnehmen, für ihr Tagegeld
und Zehrungskosten, /alls sie sich dazu von ihrem
Wohnort entfernen müssen.

Jedem der Mchter 40 Batzen.
Dem Schreiber 40 —
Dem Weibel 30 —

32) Diejenigen obiger Gerichtsperisnen, welche
zur Einnahme des Augenscheines ihren Wohnort nicht
verlassen müssen, sollen nur die Hälfte dieser Gebüh,
ren zu beziehen haben.

23) Die Gebühren für einen Augenschein sollen
den R-chtern, dem Schreiber und Weibel als Ent«
schädniß verbleiben.

3a) Wenn nur die e'ne Parthei die Einnahme
des Augenscheins von dem Gericht verlangt bat, sa
soll dieselbe auch einzig die Augenfcheinsgebühr bet
Einnahm desselben vorläufig bezahlen.

35) Wenn die Einnahme des Augenscheins von
beiden PanHeien zugleich vom Distriktsgericht ve?»
langt worden ist, so soll jede Parthei vorläufig di?
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Hälfte der oben festgesezken Augenscheiusgeöühr bei
Einnahme desselben be;ah!cn.

z6) Für die Moderation und Ermässigung eines
Kostens-- oder Estschädnißverzeichniß, so!!, statt der
bisherigen Emàmeitte des Richters und Schreibers,
in die Gcrichtskasse bezahlt werden:

Wenn das Vcrznchniß vom i bis so A tikel
enthalt, 10 Batzen.

Wenn es von 61 bis 700 Artikel enthalt 7Z Bz.
Wenn es von loi bis 140 Artikel enthalt 20 —
Wenn es von 141 bis igo Artikel enthält 25 --
Und so fort, jeweilcn für vierzig Artikel eine Er-

höhung von fünf Batzen.
3?) Der Wcibel kann für sein? Abwart bei der

Moderation einer jeden Entschadniß oder Kostnwer,
znchniß, ohne Unterschied, sie ft„e groß oder klein,
beziehen, und zu seiner Entschädigung behalten, in
allem 5 B-tz'U.

IV. Titel.
Gerich tsgebühren vor den Kantonsge-

richten.
38) Wenn eine Parthei die Wei'tersziehung eines

von dem Disteiktsgericht ausgefällten Urtheils bei dem

Präsident des Kantonsgecichts angiebt, so soll sie

demselben für die Einschreibung dieser Angabe bezech-

len 2 7/2 Batzen.
3y) Diese Gebühr kann der Präsident sur seine

Bemühung behalien; er soll aber diese Angabe nicht

nur der Parihei in das Urtheil, welcher sie chm vor-
legt, sondern überdies noch m ein eignes Buch ein?

schreiben. -
^

40) Wenn eine Parthei den Tag zum Absprach

vor dem Kantonsgericht über ein vom Distriktsgericht
ausgefälltes Urtheil bei dem Präsident des erster» an-

scheu läßt, so soll dieser Präsident eine solche Tags
anfttzung der Parthei in das vorgelegte Urtheil, so

wie auch in ein hinter dein Präsident liegendes Buch

einschreiben; für diese Angabe und Einschreibung der

Tagcsanfttzung soll b-e Parthei in die GcrichtSkaße

bezahlen 30 Batzen.
41) Vermittelst dieser G buhr haoen die Partheicn

nachher kein Erfcheinungsgclo in die Kasse des Kan-
tonsgcrichts mehr zu bezahlen, sondern sie haben nichts
Wetters bei dcr Erscheinung zu erlegen, als dem

Wechel für die Abwart vor dem Kantonsgericht solle

,'ebc Parthei, so oft sie erscheint, ausrichten 4 Batzen.

42) D>rsr Gebühr kaun der Weibe/für sich be?

halte u»

4g) Wenn das Kantonsgericht in Verlauf eines
CitzilrcchkSstcettes einen Augenschein an Ort und Stelle
des streitigen Gegenstand!s einnehmen muß, so ge

bührt den drei Richtern, dem Schreiber und Wcibel,
welche den Augenschein einnehme», für jeden Tag
tzjesix Verrichtung als Tagegeld und Zchrungölostcn-

Jedem der Richter 60 Batzen.

„ Dem Schreiber 6o —
Dem Wi-bel 40 —

44) Zu dem Augenschein soll dcr nächste Weibel
des Bezirks gezogen werden, in welchem der streitige
G'gcnstaud liegt, und falls dieser seinen Wohnort
nicht verlassen muß, so hat er mehr nicht zu fvdern
als 20 Batzen.

45) Die Gebühren für AbhUtuna eines Augen-
scheü's sollen den Richtern, dem Schreiber und Wei?
bel als Entschadniß ve, bleiben.

46) Die Vorschriften der ZZ 34 und 3Z dieses
G-sstzes in Betreff der Bestimm»-«« welche Parthei
die Köst«n des Augenscheins vorlänsig bezahlen solle?
werden auch bei Augenscheinen des Kantonsgerichls
beobachtet werden.

47) Wenn eine Entschadniß oder Kostenverzeich-
niß in zweiter Instanz vor das Kantonsgericht zur
Moderation gebracht werden will, so soll oie weiîers
ziehende Paithei, wenn sie du, Tag der zweit Instanz-
uchen Moderation bei dem Präsio.nt des KantonSge-
richtS ansetzen läßt, d-.mseiben für die E-nschrclbung
dieser Tagsansctzung sowohl in ihr doppeltes Ver?
zeichniß, als auch in ein Buch deS Präsidenten bc?

zahlen 2 7/2 Batzen.

^
4z) Der Präsident kann diese Gebühr für sein«

Muhe behalten.
4y) Bei der Erscheinung zur Ermäsllznng selbst,

wird, start dcr bisherigen Lmolumenre fur den Richter
uud Schreiber in die Gerichtökasse bezahlt:

Wenn das Verzeichmß vom 1 bis 60 Artikel
enthält, 15 Batzen.

Wenn es von 61 biS 100 Art. enthalt 22 7/2 Bj.
Wenn es von loi bis 740 Art. enthält 3° —
Wenn es von 741 bis iLo Arr. enthalt Z? 1/2 —
Und so fort, jeweilen für vierzig Aitikei eine Er»

höhung von sieben und einem halben Batz n.

50) Der Wcibel des Kantonsgerichts kann für
seine Abwart bei dcr Ermässigung eines jeden Ect?
schädmß-- oder Kosiensverzeichnisses, es siye groß oder
klein, als Entschadniß beziehen, und behalten in allem
8 Batzen.

57) Wenn eine Parthei von dem Präsident des
Kanionsgenchts ein Zeugniß verlangt, ob ihre Ge«
gcnparkhei ein Urtheil oder eine geschehene Modéra?
lion des Distriktsgerichts Wetters ziehe uod zu dem
Ende die Wettersziehung oder Tagsansctzung an?
gegeben und besorget habe, so ist der Präsident schul?

dig, ihr ein solches Zeugniß schriftlich zu ertheilen,
und kann dalür beziehen und für seine Mühe behal»
ten 2 7/z Batzen. ^)

H Dieses Gutachten ist aus Irrung hier geliefert worden,
indem es erst zum 14. Horuung gehört: dasjenige hin-
gegen, welches diesen Tag in Berathung war, wi»ch im
folgenden Sink nachgeliefert «erde«.



5 i. Nell stab will ms? einen Schêenboch Zn

àem Distrikt haben, weil dieses völlig hinlänglich ist.

Kühn sagt: da wir Distrikte in den bergigten Theilen
Heloeticn haben, welche viele Stunden lang sind, so

ist Rellstabs Antrag unausführbar: allein da wir nicht
nur menschlich gegen die Schuldner, sondern auch ge-
gen die Gläubiger gerecht seyn sollen, so fodere ich,
daß die Schuldenböthe den Diftriktsgerichten Sicherheit
hinterlegen sollen, damit die Einziehung für die Gläu-
biger sicher sey. Michel stimmt Kühn bey, glaubt
«her, die Besoldung dieser Schuldenböthe müsse

dann etwas erhöhet werden, wann sie Bürgschaft lei-
sien sollen. Pellegrini foderê eine italienische Rc-j
dactionsverbesserung, um nicht die Schuldenböthe mit
den Prokuratoren oder Advokaten zu verwechseln. Nàf
will wohl die Gläubiger schützen, aber diesen Schnz dem

Schuldner so leicht als möglich machen: im Canton Fü-
rich war diese Betreibung sehr wohlfeil, weil in jeder
Gemeinde die gewöhnliche Beamte zugleich die Schul-
den eintreiben : er glaubt die gleiche zwekmäßigeEinthei-ö
lung könnte bewirkt werden, wann die Agenten dieses

Geschäft erhalten würden, wodurch dann zugleich ihre
ohne dieses schwache Besoldung erhöhet würde. Kühn
fodert Tagesordnung über Näfs Antrag, weil dersel e

eine Vermengung der richterlichen und der vollziehenden
Gewalt enthalte, und also konstitutionswiedrig sey.

Marcacci stimmt Kuhns erster und lezter Be-
merkung bei. Ackermann stimmt zum Gutachten ohne
Abänderung. Desloes bemerkt, daß die Bürgschaft
welche man von den Schuldenbüthen fodere nicht gegen
das Distriktsgericht, sondern gegen den Gläubiger der

ihm seine Titel anvertraut, geleistet werden müsse: er

stimmt zum §. Setretan sagt, es ist nicht genug das
Gnre zu wollen, man muß es auch vurch vernünftige
Mittel zn bewirken suchen. Was für eine Person würde
ein Schuldcnbokh seyn, wenn er für z Batzen vielleicht
eine ganze Tagrcise machen müßte? könnte ein solcher
Bürgschaft geben für die großen Summer« die man ihm
anzuvertrauen im Fall ist? Laßt nns bedenken, daß die
Gesetze weder für die Reichen noch für die Armen,
sondern fur die Gerechtigkeit gemacht werden müssen!
er stimmt wohl zu diesem §, und behalt sich vor bei den

folgenden K§ d e UnaussichrbarkeiL dieses Vorschlags
zu beweisen. Cartier stimmt auch zum § und wieder-
sezt sich der Bürgschaftleistung, weil sonst alle Aemter
zn die Hände der reichen Bürger fallen würden. A m-
mann will den Schuldentried den Munizipa'itätswei-,
Mn übergeben. E scher sagt: mir scheint wir vcrste-

he» uns nicht; denn hier höre ich vonSchuldenböth n
sprechen welche für z Batzen eine Tagresse machen fob
Zen, dort von ander» welchen man Schuldkitel ander-
traut, und die also dafür Bürgschaft geben sollen:
irre ich nicht, so sprechen wir von ganz verschiednen
Dingen zugleich, also wäre wohl an; besten erst damn
anzufangen, zu bestimmen was ei» Schuldenboth ist,
«nd was er thun soll ehe mag ein Gutachten über seine

Besoldung behandelt. Diesem zufolge fodre ich Berta?
zung dieses ganzen Gutachtens, bis wir den Rechts-
trieb selbst bestimmt haben und dann mit Sachkenntniß
über diesen vorliegenden Gegenstand urtheilen können!

S chlumps gesteht auch, daß er hier Dinge hört
von Schuldböthen die er gar nicht versteht, wodurch
sich also zeigt, daß die Schuldbetreidungen m Helve-
tien ganz verschieden sind, und es also nothwendig
wird, dieselben gesezlich zu bestimmen: er stimmt woh!
zum §, doch denkt er wie Escher, man sollte zuerst be-

stimmen was einer zu thun habe, ehe mau ihn besolden
wolle. Weber will die Schuldenbetreibungen nicht
den Agenten übergeben, weil es sehr verhaßte Arb-iten
sind: eben deswegen auch kenn er der Bürgscbafrlei
stung nicht beistimmen, weil die Bürger welche so ver-
haßte Stellen auf sich nehmen keine Bürgschaft husten
können : er stimmt Eschern bei, weil wir nicht das Dach
bauen woller., ehe wir das Haus selbst aufgerichtet ha-
ben; er begehrt also Vertagung. Billeter versichert
daß dieses Gutachten in den meisten Cantonen nicht
verstanden würde, und daß man erst dieser Commission
Mitglieder aus andern Cantonen beigeben müsse, um
ihre Arbeiten verständlich zu machen: er stimmt also
Efcheru ganz bei.

Carrard ist nun versichert, daß wir uns nicht
verstehen, wie es immer geht, wann man die Sachen
von hinten angreift: also vor allem aus laßt uns de»
Prozeß bestimmen, und dann erst nachher auf diesen Ge-
genstand zurükkommen. Geyser bemerkt, daß dieses
Gutachten nur provisorisch seyn soll, weil besonders im
Canton Bern der Schuldenwieb so übermäßig kostbar
ist, daß er auf das vier- und mehrfache der Schuld
selbst steigen kann. Secretan glaubt, man könne
Eschers Antrag mit der Ungeduld"der Beiner Reprä-
sentante» vereinigen, wann man sogleich die Grundfäze
des noch nicht nberstzten Prozeßgangs - Gutachtens mit
Beschleunigung behandle» würde, Graf will diesss
Gutachten behandeln und als provssche Verfügung für
die zn sehr gedrukten Cantons annehmen. Rellstab
will Graf wohl beistimmen, wünscht aber daß mandas
Beispiel des Cantons Fürich in Rükücbt des Rechts-
ganaes benutze, und folgt übrigens Cschcrn. Der ite
§. wird unverändert angenommen.

§. 2. Geh lumps stimmt wohl dem Anfang dieses
«. bei, allein das End desselben ist ihm ganz »mver-
ständlich, und daher fodert er Durchstreich«»« desselben.

M ich el denkt, wann Esther die Schuldensachen so gut
verstände, wie Finanzsachen, Polizey und Bergwerke,
so hätte er nicht seine Einwendungen gegen den vorj-
gen Z. gemacht und damit die Versammlung so lange
aufgehalten: er vertheidigt den sánzea als für di«^
Contone Bern und Oberland ganz passend und be-
merkt daß ja in einem folgenden H die übrigen Cauton^
ausgenommen sind. Ackermann stimmt Michel bei
uud fàì't daß dieses Gesez bestimmt nur für die Can-
tone Bern und Oberland gemacht werde. Schlump f
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glaubt dieser § sey wenigstens in seiner Abfassung nichtWittwe heurathen zu dürfen. Manlaz will diesem
Mekmäßig, er wünscht daher Verbesserung desselben,
und denkt wir dürfen nicht für einzelne Cantone Ge-
setze machen. Secretan wundert sich, vast man im-
mer noch fortfahren wolle, dieses unvollständige und
daher auch unzwckmaßjge Gutachten zu behandeln,
weil in Rüksicht der Betreibungsart das grösie Chaos
in Helvetica herrscht, und es lächerlich ist Besoldungen
u. d. gl. zu bestimmen, ehe der Gang der Geschäfte
der Beamten bestimmt ist: er erneuert also das Begeh-
reu der Vertagung des Ganzen bis nach der Bestim-
wung des Rechtsgangs se bst: ein Gescz für einzelne
Cantone, denkt er, können wir nicht machen, weil,
wann wir jedem Canton besondere Gesetze machen,
wir nicht Gesezgeber Helveciens sind. Er" will allen-
falls noch diesem § beistimmen, verspricht aber daß wir
den Zten § nicht mehr zu behandeln im Stande seyn
werden. Billeter folgt und stellt die Züricher Rechts-
triebgcfttze, obgleich sonst kein Freund von den alten
oligarchischen Ordnungen, als Muster hierüber auf.
Naf wünscht, daß der erste § mir diesem allgemein
wirksam gemacht werde. Hub er glaubt, man könne

wohl provisorische Verfügungen fur einzelne Cantone
machen, da er aber nicht gern provisorische Gesetze
macht, so wünscht er auch Zurükweisimg an die Com-
nstsson, um zuerst den Rechtstrieb si-lbst zu behandeln,
damit wir nicht die Mobilier: ins Haus kaufen ehe wir
das Haus haben. Michel will Secretan folgen wests

nun seyn muß. Die Kommission bestund aus 2 Advo-
katen und 3 Bauren: erstere wollten den Gegenstand
noch nicht bearbeiten, da arbeiteten diezVauren, da-

her ist das Gutachten nicht so vollkommen, also
bitte ich daß dann die beiden Advokaten uns in Zu-
kunft treue Hülfe leisten. — (Man lacht.) Das Gut-
achten wird an die Commission zurükgewieftn.

Ans Escher s Antrag wird die Friedcnsrichterkom-
mission ergänzt und derselben Escher und Elmlin-
g er beigeordnet.

Escher bezeugt, daß Michel ihn sehr richtig be-

urtheilt habe, indem er sich nicht auf die Jurisprudenz
verstehe, und begehrt also Entlassung aus dieser Com-
mission. Man geht zur Tagesordnung über dieses Be
gehren.

Schwab im Namen einer Commission legt ein

Gutachten vor über Auslieferung von Hinterlaß-Hin-
»erlagen, welches für 6 Tage aufs Bureau gelegt wird.

G m ü r sagt: in mehrer» ehemaligen Staaten Hel-
vctiens war es verboten außer denselben Geld aufzu-
nehmen und dasselbe zu versichern, da nun dieses wie-
der die Einheit dcr Republik ist, so fodere ich cine Com-
mission über diesen Gegenstand. Dieser Ankrag wird
angenommen und in die Kommission geordnet: Gmür,
Ackermann, Wildbergcr, Schejder und
W y der.

Georg Thar in von Champagne Distrikt Gran
fsn im Lcman, foderr Erlaubniß seines Bruders Sohns

Begehren entsprechen, weil keine Blutsvcrwandschaft
vorhanden ist. Secretan fodert Verweisung an eine
Commission. Dieser Antrag wird angenommen und in
die Commission geordnet : D e sl 0 e s, Th 0 rin n. N â f.

Die Gemeinde Uferten »m Leman begehrt Entscha-
digung für verlohrnes Weinumgeld. Panchaud foe
dert Verweisung an eine hierüber niedcrgesezte Commis-
sion. Er lach er will entsprechen, unter Bedingung
daß diese Bürger auch wieder den Zehnden bezahlen.
Ackermann fodert Tagesordnung. Panchaud be-
harret. Bourgeois und Jomini folgen ihm.
Man verweist den Gegenstand an die Commission.

Joh. Fricdr. Werneburg in Eisenach über-
sender cine Darstellung eines neuen Zahlen- und dar-
nach angegebenen Maß-Gewicht - und Münzsystems.
Auf Eschers Antrag wird diese kleine Flugschrift der
Mülizkommission übergeben.

Br. Pozzina st, Pollegio, im Canton Vallenz,
klagt, daß ihn: dcr Obcreinuehmer zwei 00m 100a sei-
ncr armen Pfründe abfodere. Auf P a ncha ud 's An-
trag wird diese Bittschrift dem Vollziehungsdirektorium
zugewiesen.

Bürger von Luzern fsdern Beibehaltung von einem
Fischerrecht. E scher fodert Verweisung an die Fischer-
und Jagdkommission, welche schon vor einem halben
Jahr cm Gutachten vorlegte, aber den» Anschein nach
wegen Zurükwcisung dieles Gutachtens ganz muthloß
wurde: er wünscht daß sich diese Commisson zum Wohl
des Vaterlandes wieder in volle Thätigkeit setze.

Zim»»ermann folgt und bezeugt daß die Com-
Mission abwarten wollte bis man sich etwas besser über
diesen Gegenstand unterrichte und sich überzeuge, daß
die Haascn keine Trauben fressen. Herzsog v. Eff. will
einen baldigen Rapport haben. Zimmermann be-
merkt, daß jezt keine Einschränkungsgesetze hierüber
vorgelegt werden können, »veil die fränkischen Ossiciers
jagen. Ackermann will auch die fränkischen Officiers
den Jaadgesetzen unterwerfen. Das Ganze wird der
Commission zugewiesen.

Das Disiriktsgericht Nieder - Emmenthal giebt
Vorstellungen über den Rechtstricb ein. Diese Bitt-
schrist wird an die betreffende Commission gewiesen.

Die ehemaligen Hintersäßen von Champrant so-
dern Aufhebung des Hintersaffgelds, Gleichheit des
Stoppelweidrechts auf den Gütern gleich den Gemeinds-
bürgern, und Befreiung von einigen andern auf ihnen
liegenden Privackasien.

Erlach er fodert Verweisung an eine Commisson
und ärgert sich daß im Kanton Basel noch das Hinter-
saßgeld im Namen der Gnädigen Herren und Obern
eingefodert würde. Ackermann folgt und fodert bal-
digen Rapport von dcr Wcidkonnnisson. Carrard
stimmt Ackermann bei, und bemerkt daß der Bürger-
rechtsbeschluß vor Senat liegt. Dieser Antrag wird
angenommen.



Großer Rath/ den 2. Hornssnz.
President Ca r min t r a n.

Se eretan / im Namen der Civil-Prozeß-Com-
mission legt eine Uebersicht der Hauptabtheilungen des

Cioil-Gefttzbuches, und die 4 ersten Abschnitte desselben/

vor. (Wir haben dieselben im Lösten Stück gelie-
fertft Er bittet/ daß man über diese weitläustige Arbeit
nicht erschrecke/ weil dieselbe hoffentlich einige Dauer
haben wird / und also auf alle Fälle / so viel möglich/
Rücksicht genommen werden müßte. Herzog von Eff.
dankt S ce rett an für diese Arbeit/ und fordert Druck
derselben/ um sie sorgfältig untersuchen zu können.

Giudiee federt Uebcrsetzüng dieses Gutachtens isss

Italiänische. Pellegrini anerbietet sich, die Hälfte
dieses Gutachtens zu übersetzen, und hofft, Marcaeci
werde die andere Hälfte übersetzen. Marcaeci will
diesen Auftrag annehmen. Ackermann stimmt bey,
und will aber, daß der Entwurf nicht im Publikum
verbreitet werde, weil man ihn sonst für ein Gesetz an-
sehen könnte. Cartier will das Gutachten noch nicht
drucken lassen, bis die Friedensrichter gesetzlich bestimmt
sind; weil darum von diesen die Rede ist. Graf
widersetzt sich dem Druck wegen dem Aufschub. Se-
cretan will nicht über den Druck sprechen, sondern
einzig bemerken, daß wenn man dieses Gutachten
drucken will, man es anch allgemein bekannt machen
muß, weil dadurch Licht über den Gegenstand vcrbrci-
tet und eingeholt werden kann. Uebrigcns bemerkt er,
daß das Meiste dieses Gutachtens aus dein französischen
Gesetzbuch hergeholt, und auf unsere Lokalitäten ange-
paßt worden ist. Ackermann zieht seinen Antrag zu-
rück. Der Druck dieses Gutachtens wird erkannt.

H u bcr erstattet folgenden Rapport im Namen ei-
ner Commission:

Bürger R e p räse nta nten!
Euere Commission, welche Ihr am r 6ten Januar

dieses Jahres zur Untersuchung der Motion des Bür-
ger Zimmcrmanns von eben dein Tage niedergesetzt,
und welcher Ihr Bericht vom -7ten Januar wieder zurück
gewiesen wurde, um zu berathen, wie er auf die Folgen
von denjenigen Gesetzen, welche Ehchaften und Priviiè-
gicn abschaffen, auszudehnen wäre, befindet sich in
dem Falle, Euch im Wesentlichen den gleichen Gesetzes-
Entwurf wieder vorzulegen.

Ihre Mitglieder Haben cimnüthig gefunden, daß
<S unschicklich wäreVerfügungen über die Wirkungen
von Gesetzen zu treffen, welche noch nicht mit allen
chren Bestimmungen gegeben, sondern deren Grund-
iatze blos allgemein aufgestellt sind, unter dein Vorbe-
hatt ihrer Vvllziehnngsart und allcnfalsiger Ein schräm
kungen. Sie hat es nicht über steh neimim können,
vermuthiiehe Wirkungen mit wirklichen in eine Classe
zu setzen, und das um so viel weniger, da die Aufbe-
buug von Ehchaften und Privilegien von anderer Be-

fchassenheit, von andern Folgen sind, und über ihre
Entschädigung erst noch verordnet werden soll.

Ganz anders v.rhält es steh nach der Ueberzeugung
Euercr Commission mit dem Vorschlag über die Wir-
kungen des Gesetzes über die Aufhebung der Feodal-
rechte. Da sind Rechte ohne alle Entschädigung a iff-
gehoben worden, deren Werth bestimmt ist, deren Ver-
lust wie bey den Ehrschätzcn, den Verlurst des ganzen
Vermögens eines Bürgers nach sich ziehen. Hier waren
Einkünfte, die einen völlig schätzbaren Werth hatten,
und nach diesem ererbt oder verkauft waren, wo êbestimmt erwiesen werden kann, ob eine Vergelttagnng
wirklich und blos die einzige Folge des Gesetzes icv?

Bey den Privilegien aber/ deren Werth durch Spe-
kulation fthr verschieden geworden, wo kein gänzlicher
Verlust statthat, wo dieser Verlust muthmässnch mit
Entschädigungen vergütet werden soll, über welche noch
kein Gesetz verfügt hat, ist das Verhältniß ganz anders.

Auch ist die Dringlichkeit hier gar nicht, weil die
Vollziehung noch nicht so bald statt hat, welche hin-
gegen bey dem Gesetze über die Feodalrechle in voller
Thäligkrtt ist.

Ein solches Gesetz aber voreilig zu geben, über
Folgert von Grundsätzen, deren Beschaffenheit noch nicht
genau auseinander gesetzt sind, und welches dem all-
gemeinen Credit gefährlich, vielerlei) Mißbrauchen und
sehr verschiedenen Auslegungen ausgesetzt seyn könnte,
muß Euch Euere Commission nach ihrem Gewissen
pflichtmäßig abrathcn.

Bedenkt noch einmal, daß die grosse Mehrheit der
Privilegien immer mit Vorbehalt nach Gutbesinden
mehrere zu ertheilen, oft mit Vorbehalt sie zurück^ zu
nehmen gegeben worden; daß ihr Werth durch Vpe-
kulation sehr willkührlich, durch Wucher sehr übertrie-
bm worden; daß bey ihrem Verlust viel Eingebildetes;
daß nie gänzlich ihr Werth verlohren geht, und daß
ihre Entschädigung noch nicht bestimmt ist.

Bedenken Sie tue vielen Anläße zu arglistigen Vor-
wänden, zu Prszeßeu, welche ein so allgemeines Go-
setz nach sich ziehen könnte.

Bedenken Sie, wie grossen, aber schädlichen Ein-
fluß es auf den Credit haben könnte, dasselbe auftu-
stellen ehe es mit allen gehörigen Vorsichtsoerfügun-
gen kann gegeben werden, weiche nicht eher zu treffen
sind, als bis die nähern Bestimmungen über die Auf-
Hebung der Privilegien und ihre Entschädigungen selbst

vorhanden sind.
Und Sie werden ihrer Commisson beystimmen, wenn

sie Ihnen vorschlägt, diesen Gegenstand noch zu ver-
tagen, bis zur völligen Bestimmung der Gesetze übe»
die Privilegien, und Ihr einer genauern und bestimm-
tcu Berathung' auftuspahrenö

Ihre Commission legt Ihnen aus allen diesen
Gründen folgenden Gcsctzcs-ElMvurf vor:



An den S en a?.

De? große Rath, nachdem er das Gutachten feiner
Commission angehört hat —

In Erwägung daß es höchst ungerecht wäre, wenn
M irgend einem Fast ein helvetischer Bürger / der durch
eine Wirkung des Gesetzes vom raten Novemb. i/ss,
über die Feüdalrechtc ins Unglück gerathen, oder ver-
geldstaget worden wäre, dadurch noch einen neuen
Verlust an seiner Ehre oder an seinen bürgerlichen
Rechten leiden würde —

Hat, nachdem er die Urgen; erklärt, beschlossen:

t. Jeder Sehweizcrbürger, der durch die Vollste-
"hung des Gesetzes rom roten November Oss, über
die Abschaffung der Feodglrechtc genöthigt worden wäre,
einen Gcldstag zu halten, und sich Fasst zu erklären,
soll dadurch weder an seinen bürgerlichen Rechten, noch
an seiner Ehre, Abbruch leiden, und wie vorher jede
Stelle in der Republik bekleiden können.

2. Dieicnigcn, welche sich in dem Falle befinden,
tue Begünstigung dieses Gesetzes zu benutzen, sind ge-
halten, dem Disiriktsgerichte,' vor welchem der Gelds-
tag gehalten würde, die Beweise vorzulegen, daß sie

sich durch eine Folge des oberwähnten Gesetzes in die-
ser Lage befinden; das Gericht wird sodann nnverzüg-
j-ich über die Gültigkeit dieser Beweise absprechen.

3. Im Fall daß Einwendungen gegen den Aus-
spruch des Gerichts über die Gültigkeit dieser Beweise
Zemacht. würden, steht den Rekiamirenden der Rekurs
»or das Kantonsgericht offen, welches darüber endlich
absprechen wird.

s. Dieses Gesetz soll sosseich gedruckt, und in ganz
Helvetien bekannt gemacht werden.

Herzog von Effingen möchte den Gegenstand

»Magen, da er ihn gar nicht für so dringend hast.

Cartier stimmt zum Rapport, so wie auch
G müe r.

G apani begehrt die Vertagung. Er könne nicht
glauben, daß bis jetzt jemand durch das Gesetz über
die Fcudalrechte rssnirt werde. Die Besitzer dieser Rechte
haben noch, was sie vorher hatten, nur haben sie ihr
Einkommen verloren. — Soll der Adeliche, der um
seine jugentlichcn Ausschweifungen zu unterhalten, Schul-
hen machte, in Hoffnung sie durch den Ertrag der

Feudalrechte ^abzuzahlen, à besseres Schicksal haben,
«ls der unglückliche redliche Kaufmanns

Snter sagt: weil die Revolution einigen Vür-
gern schadet, -ist sie uns nicht weniger heilig; allein
wir wollen das Uebel verbessern, so viel als möglich —
W llt ihr nun die Ehre eines helvetischen Bürgers ver-
Zagen? Denn das ist der Fall. Ich begehre, daß die

Urgenz erklärt, und über den Gegenstand eingetretten
werde. <

Koch sagt, er habe das erstemal auch gewünscht,
laß dieser philosophisch; Grundsatz in seiner ganzen

Ausdehnung angewendet würbe; allein die Schwieckg-
keiten für die Ausführung seyen »och zu groß, sie wer-
den aber mit der Zeit gehören werden können, und
Helvetien wird die Ehre haben das Gesetz aufzuheben,
das so manchem unverschuldet seine Ehre'nimmt. Ge-
wiß sey ein großer Unterschied unter den Fällen, die
man noch in diesem Gesetze begreiffen möchte, obgleich
sie in die gleiche Kathcgorie gehören. Damm müsse das
Prinzip angenommen werden, nach und nach Verkeh-
nmgen zu treffen; und Er wäre also dawicdcr, den
Grundsatz aus Gesetze anzuwenden, die noch nicht vor-
Handen seyen. Zur Vertagung könne er aber nicht stim-
men; es wäre wie wann bey einem in Agonie liczcn-
den Kranken ein Kollegium von einigen hundert Aerz?
ten zusammen berufen würbe, um sich über die Hcilart
zu berathest, die dann noch von einer andern Fakultät
bestätct werden müßte, und die sie doch vertagen wollten.

Das Gutachten wird angenommen.

H über gibt im Namen der Commission, wel-
eher ein Schreiben des obersten Gerichtshofs zugewic-
sen wurde, in dem er einen Znsatzvrtikel zum Z nL.
seiner einstweiligen Organisation begehrt, ein Gutachten
ein, worinn sie folgenden Zusatz zu diesem Artikel vor-
schlägt:

„ ES versteht sich ebenfalls, daß der öffentliche
Ankläger gegen die von den Beklagten angeführten Zeugen
die ncmltchen Einwendungen, um sie auszuschiagcn,
machen kann welch: durch die G'setze gestattet wer-
den. Der oberste Gerichtshof wird über die Gültigkeit
solcher Einwendungen absprechen.»

Koch widersetzt sich der Annahme nicht, hält
dieftn Zusah aber für überflüssig, west ßch die Sache
vön selbst verstehe ; allein Kühn und H über verthei-
Sigcn das Gutachten, hauptsächlich weil sich der Rich-
ter keine wstlkührliche Erklärung cineS Gesetzes erlauben,
und nach dem Buchstaben dcffc.ben urtheilen soll. Der
Verschlag wird angenommen.

Es wirb eine Botschaft des Direktoriums verlesen,
wodurch es die Gesetzgeber einladet, ihren Entscheid
über die Bittschrift dêà B- Schmiedie aus Woll»
Hausen zu beschleunigen, dessen Vater der Fanatismus

most) in der Mstte dieses Jahrhunderts zu den Flammen
rcrmtheiiie. Der Gegenstand wird an die hierüber nid-

hergesetzte Cvmmissvu gewiesen.
Durch eine andere Botschaft theilt has Direktorium

ein Schreiben des Ober.zener.sts der fränkischen Aemîê
in Helvetien inst, wsrina e. snzeiss, was für Uniftr-
men von dem Kriegsminister der fränkischen Republik
und den helvetischen Gesandten in Paris für die schwei- '

zerifchen HüMrurpeu schon vor dem Dekrete der ge-
setzgcöenden Räthe verabredet wurden, nad r.n kach auf
dem Wege seyen. Der Unterschied besteht in dem Schnitte
des Rocks, den Knöpfen, den Kragen und Aufschlägen,
wozu indessen die dekrelirten Farben angewendet worden,



Md wodurch sich jede Halhbrigade von dm andern un-
terschcidct.

Auf Kochs Antrag / dem es aus denjenigen Grün-
den / welche er schon mehrere Mahl für eine allgemeine
gleiche Uniform anführte / sehr leid dafür ist / wird diese

Botschaft an die Milstärcommijsion gewiesen / um zu
sehen, ob hier nicht mehr geholfen werden rönne.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes Co-

mitt/ nach welchem die Sitzung aufgehoben wird.

Am z. Hornung war keine Sitzung.

Grosser Rath, 4. Hornung.
Präsident ÜEarmintran.

Das Gutachten der Commission über den Salzpreis
ist an der Tagesordnung.

Bürger Gcsczgeber!
Die Zn'Bestimmung des Catzpreises niedergcsezke

Commission fühlt tief die Schwierigkeiten ihres Auf-
trags. Der Gegenstand betrift tines ocr ersten LcbenS-
bedürfuiste das jedermann so wohlfeil als möglich
sich zu verschaffen wünscht, wovon kaum der 20. Theil
unsers Verbrauchs in Helvetica, nämlich circa notauftnd
Centner zu Bep, im Kanton Leman, erzeugt wird, die
übrigen i9/2ostcl hingegen im Ausland, gegen Haares
Gelb eingelaust werden müssen.

Die vorigen Kantonsregierungen genoffen den Vor-
zug, das Salz von denjengen Quellen beziehen zu können,
woher sie es nach ihrer Lage am vortheilhaftcicn bei-
bringen konnten. Einige stnhnben noch in Verträgen,
in Zeiten abgeschlossen wo Salz und Fuhrlöhu; weit
niedriger berechnet waren, als sie jeztzu stehen kommen.
Daher die Verschiedenheit der Preise von eissem Kam
lon und öfters von einein Ort zum andern; daher die
Verschicdnlheit des Gewichts; daher such die Verschie-
denhcit der in Helvetic?, verbrauchten Satzarten. Nun
nach errungener Einheit der Republik und nachdem
das Gescz vom 4. Mai rz-yz. den ausschließlichen Salz-
Handel dem Staate übertragt, federt das Volk als
Folge der Gleichheit der Rechte, die Gleichheit des
Salzpreises.

Inzwischen ist des Salzankaufs halb für unser
Vaterland die bekannte wichtige Veränderung einge-
treten, daß, vermöge des Allianztraktats mit der fran-
kischen Republik, jährlich 250 Ccmner Salzes aus den
fränkischen Salzwcrken abgenommen werden muß,
welches Quantum mehr als zwei Drittel unsers jähr-
li-chen Verbrauchs an fremdem Satze ausmacht, und
so kommt nun jeder Centner zu zwei Drittel fränkisch
und ein Drittel deusches Satz durcheinander gerech-
net, bis in die verschiedenen Satzbutttn der seel-czchen

Kantonen, hieher der Alpen geliefert, den Staat im
Durchschnitt auf Av. il. i,S. 8 D.'Schweizerwährung
oder das Pfund auf li 1/10 Rappen, zu stehen.

Für die italienischen Kantone Bellinzona und Zu-
gano aber, die Mrcrsatz zu verbrauchen gewohnt sind,
st die Regierung wirklich mit der cisaipinischen Rc-
pubiik in Unterhandlung, um entweder einen Accord
für Salz zu schliesset» oder aber den Transit für pièmom
teflsch Salj-z« erhalten, wovon das Resultat abgewar-
tet werden muß, ehe der Salzpicis für diese zwei
Kantone bestimmt werden kann. Eure Commission,
Bürger Gesezgeber, durch eine vorige Discussion be-

lehrt, stellt als Grundsaz auf, daß künftig das Satz
in denen sechszehen Kantonen hieher der Alpen in glei-
chem Preis und gleichem Gîivicht verkaust werden soll;
ustd'hat die Ehre, dem grossen, Rathe folgenden Be-
Muß vorzuschlagen:

An den Senat.
Auf dje Bothschasten des Voltziehungsdirektorinm

vom 4. Okchbch?7YS. und Jcnuer i?yy. welche die Ze-
fez'gebewde M,ch/.eMd'cn, den Preis und das Gewicht
des zu versaufenden Satzes festzusetzen;

In Erwägung, daß das'Gesez dem Staate den
ausschließlichen Salzhandel übertragt;

In Erwägung,'Haß bei Einheit der Republik, die
ehevörige Verschiedenheit der Salzpreise und dessen

Gewichts nichts mchr statt haben kann;
Hat der grrA Rath, nachdem er die Urgcnz erklärt,

beschlossen s

1. Wies O.ueNensâlz soll in ganz Helvetien in glei-
chem Preis und Gewicht vMàft'werden.

2. Jedes Pfund Salz Markgewichr, wird um
einen und einen Fünftheil Batzen/ das ist um 12 Rap-
pen, ansgèwogen.

S. Die Bestimmung des Satzpreises für die Kan-
tone Bellinzona und Lugano, wird künftig durch ein
eigenes Gescz bestimmt werden.

JoiMîni'findet den Vorschlag der Gleichheit zu-
wider. Aste sollen dem Staate gleich viel abtragen,
und da das Satz im Innern des Staats höher zn
stehen kommt als an der Gränze, und noch höher als
bei der Quelle, so hegehrt er, saß das Gutachten an
die Commission zurmgewicsen werde.

C u st 0 r will es Krtikelweise behandeln. Ander-
werth und Car tier'folgen Custors Antrag.

Desloes widersezt sich, wèii er den Grnndsttz
des ganzen Gutachtens besirciten möchte.

Die artikelweise Behandlung wird beschlossen.

Th 0 rin untersiüztJomini's erstzemachtcn Antrag.
Gapani ist nicht dieser Meinung. 'Wir bilden

eine Eine und untheilbare Republik; allenthalben soll«
wir die gleichen Lasten und Vortheile gemessen. Das
Satz ist eine starke Abgabe für die Alpenbcwohucr,
welche am meisten verbrauchen; sie sind es, welche bei
der Revolution am meisten litten und verloren, uni»
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«lso wäre es ungerecht, sie aàch hier mehr als andre
Zu beschweren. Allein nicht ohne Furcht sieht er die
Erhöhung des Salzpreises. Könnte man ihn nicht
auf 4 t/z kr. setzen, und etwas weniges Meersalz damit
verkaufen?

Bourgeois findet die Ausnahme für die italic
nischen Kantone sehr unbillig, wenn sie nicht auch auf
den Leman angewendet wird. Uebrigens unterstuzt er
Gapany.

Herzog v. Ess. sagt: Wenn wir vom Intresse
der Republik reden, so lagt uns vergessen, daß es
Kantone hat. Sobald ihr den Salzhandel als Regal
erkanntet, übernahmt ihr es, das Salz jedem Bü.ger
Lleich zu liefern; und thut ihr es nicht, so begeht ihr
eine schandliche Ungerechtigkeit; nur dadurch kann der
Kreis massig erhalten werden.

Carrard stimmtauch zn einem allgemeinen gleichen

Werth des Salzes festgeftzt werden sollten. Er stimmt
zut Rükweisung,

Custor will keinen andern Unterschied im Preise
kennen, als den des eigentlichen Werth des Salzes, der
aber in der ggnzen Republik gleich seyn soll.

Schoch folgt Legler. Erweis nicht, ob die Leute
andre K- pfe gekriegt haben, seit dem das Finanzfystem
errichtet ist; damals wollte man die Freigebornen gleich
behandeln wie die Sklaven, jezt wollen die ehemaligen
Sklaven Vorrechte vor den Freigebornen haben.

Thor in beharrt auf seiner Meinung, daß der
Salzpreis nur in den Hauptmagaziuen gleich sey, sonst
gewinne die Nation auf den einen und verliere auf
den andern; auch seyen es uicht die Alpenbewohner
welche das Salz zahlen, sondern die Fremden, welche
ihnen ihre Käse abkaufen.

H u ber sagt, er sey froh, daß er aus einem u>w

Salzpreife, will aber ebendarum keine Ausnahme für,partheyischen Kantone sey, und unterstüzt ganz den
die italienischen Kantone machen. Freilich können sieMapport. Ueberhaupt glaube er, daß die Helvetier
das Salz leicht aus Cisalpinien haben, aber alle Kam! und selbst die Lemanen minder Kantonsgeist zeigen
tone kriegten es auch wohlfeiler in der Mähe. Ist daszwcrden, als ihre Repräsentanten. Wenn es Gemeinden
Salz schlechter, minder werth, so kann man hiecaufihabe, die wirkliche Kontrakte hierüber haben, von Ei-
Rüksicht nehmen; allein keineswegs auf die Lage. lgenthum auf Eigenthum; so gehöre ihnen eine billige

Legler: Ich kann, nicht begreifen, wie es -Mit-l Entschädigung, wo er sich aber denn verbeten wolle,
glieder giebt, die den ersten Artikel angreifen können.'haß man sage Entschädigung sey ein leerer Schall.

' ' ' ^.... Mgn redte bei Abschaffung der Feodalrechte schon nicht
so, und was wir versprechen, müssen wir halten.

Broyé sagt, er sey ein Feind aller Privilegien,

Sder glaubt man, er gebe den Berglandern einen Vow
zug. O nein, behaltet das französische Salz, und laßt

.uns das baierische, wir wollen zufrieden seyn. War
tzie Abschaffung der Feodalrechte ihr Vortheil? Man und wolle keine" für keinen Kanton; allein wenn das
handelte nach dem Allgemeinen; warum hier nicht? Menssalz weniger werth sey, müsse es auch weniger be'

Zu was der Kantonsgeist. Für die italienischen Kam
tone kann ich aber nicht zum gleichen Preis stimmen,
weil ihr Salz weit schlechter ist; sonst könnten sie auch

das gleiche Salz fordern, das ihnen zum Nachtheil
»es Staates müßte geliefert werden.

Dêslo e s mißbilligt den Rapport -nieder Rukstcht.

Will man Einheit im Handel, so mnß auch der Preis
aller andrer Lebensmittel, des Korns, des Weins:c.
Zleichsôrmig seyn. Und was/ ihr wollt d^n'Theil He!-
vetieus, der der erste sich für die Freiheit erklärte, der

dafür focht, aufs neue belasten? Es ist nicht sowohl
der Städter als der Landmann, der das meiste Salz
verbraucht. Soll der Staat nur von Einzelnen den

Vortheil ziehen; indessen die Nachbaren der Salzminen
durch die Fuhren, die Theure des Holzes und andre

Aufopferungen vieies leiden. Man wird vielleicht sagen,

man wolle sie entschädigen; allein das Volk glaubt
mit Recht nicht daran, weil es weiß das nichts daraus

wird. (Gemurr.) Warum diese Ausnahme für die italic-
Nischen Kautone, die sie weniger verdienen als der

Leman? Die Commission hat hier nur den Gewinnst der

Nation, und nicht den Nutzen des Volks berechnet; lch

Amme zur Rükweisung.
Anderwerth glaubt, der Staat sollte gar mchts

bei dem Salzhandei gewinnen, daß die Kantone wo
«s den Staat weniger kostet, es wohlfeiler haben soll-

ten, und daß verschiedene Preise nach dem verschiedenen

zahlt werden; die italienischen Kantone seyen aber nicht
die einzigen welche es gebrauchen, und darum schlage
er die Redaktion vor.: das. Salz von gleicher Gült,
wird in der ganzen Republik in; gleichen Preis ver-
kauft werden.

Man geht kum abstimmen.
Der Artikel wird angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ans dem Bulletin officie! von Lausanne,
Nro. .4S

Man empfangt in der Kanzlei des Unterstatthal»
ters die patriotischen Gà,, derjenigen Personen,
welche auch das Ihrige beitragen wollen, um die
Anwerbung und Errichtung der lg"-«- Mann Hufs-
truppen in Thätigkeit zu ketzm weiche bestimmt sind,
aemeinschaftltch mit der tapfern fränkischen Armee un-
sir Vaterland gegen jeden fremden Angriff sicher zu
stellen. Schon mancher ante Bürger hat mit Freude
seine Gabe dargebracht; jedermann kann seinen Na»
men verschwiegen erhalten. Auch die kleinste Summe
wird mit Rührung angenommen und das Scharflein
der Wittwe bcsonde s geschäzt werden.

Lausanne den 25 Hornung 179Y.
Berg; er, Unterstatthalter»
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